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Einleitung

Eine grundlegende Konzeption der Objektivität im Recht bezieht sich auf
die Tatsächlichkeit seiner Setzung, Anwendung und Befolgung. So ist das
Recht objektiv im Sinne der Positivität und der sozialen Wirksamkeit der
Normen. Dies äußert sich in der tatsächlichen Bedingtheit eines geltenden
Systems von Rechtsnormen, die sich in der gesellschaftlichen Wirklichkeit
durch menschliche Handlungen und Unterlassungen verwirklichen. Die
tatsächliche Verwirklichung von Rechtsnormen entspricht der Seins-Be-
dingung für die Existenz des Rechts als normativer Ordnung, die sich
an einem gegebenen Ort und in einer bestimmten Zeit effektiv auf das
gegenseitige Verhalten der Menschen auswirkt. Eine derartige Konzeption
der Objektivität im Recht bezieht sich letzten Endes auf das reale Recht,
und zwar auf die Normen, die positivrechtlich existieren.

Gleichwohl darf die tatsächliche Bedingtheit des Rechts nicht zu der
Auffassung verleiten, dass ein Rechtssystem schlechterdings im Seinsbe-
reich verortet ist und dass mithin die Existenz seiner Rechtsnormen auf
natürliche oder soziale – also empirische – Tatsachen zurückzuführen ist.
Das trifft deshalb nicht zu, weil die Normativität des Rechts nicht in
der empirischen Tatsächlichkeit ihre Konstituierung findet. Der normative
Charakter des Rechts erklärt sich also keineswegs mit seiner tatsächlichen
Bedingtheit.

Eine Rechtsordnung ist ein System von Rechtsnormen, die Soll-Geltung
aufweisen. Rechtsnormen verwirklichen sich durch das menschliche Ver-
halten in der gesellschaftlichen Wirklichkeit, ohne jedoch auf ihre spezifi-
sche Gesolltheit zu verzichten. Sein und Sollen sind strikt voneinander zu
unterscheiden. Von daher ist dem objektiven Sinn einer Rechtsnorm ein
rechtliches Sollen eigentümlich. Die Norm drückt nicht das aus, was der
Fall ist, sondern genau das, was der Fall sein soll. Das rechtliche Sollen
ist demnach zu verwirklichen; seine Verwirklichung hingegen macht kein
Sollen, sondern ein rechtliches Sein aus.

Wenn im Zentrum der rechtstheoretischen Überlegungen das rechtliche
Sollen steht bzw. zu stehen hat, warum ist dann für die Untersuchung der
Objektivität im Recht seine spezifische Tatsächlichkeit in Betracht zu zie-
hen? Dem rechtlichen Sollen, das als Rechtsnorm zu einem Rechtssystem
gehört, korrespondiert ein rechtliches Sein, das die tatsächliche Verwirk-
lichung der geltenden Rechtsnorm ist. Daher ist es für eine rechtsphiloso-
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phische Untersuchung von besonderer Bedeutung, auf die Tatsächlichkeit
des Rechts in Gestalt von Positivität und sozialer Wirksamkeit einzugehen.
Um dies weiter zu klären, bedarf es der Präzisierung der betreffenden
Objektivitätskonzeption und der Einführung des Rechtstatsachenbegriffs.

Der Begriff der Objektivität ist ein ebenso altbekannter wie wissen-
schaftlich kontroverser Begriff, der auch in der alltäglichen Sprache Ge-
brauch findet. Je nach Denkschule, der man sich anschließt, kann die
vertretene Auffassung des Objektivitätsbegriffs variieren. In einem Beitrag
zur juristischen Methodenlehre in 51 Thesen hat Klaus Adomeit als erste The-
se aufgestellt: »Von Objektivität ist wenig zu sehen. „Fünf Juristen sechs
Meinungen“ (Volksmund).«1 Demgemäß wäre die Rede von Objektivität
vor allem eine Rede davon, was unter einem beliebigen Gesichtspunkt
für objektiv erachtet wird. Aber daraus, dass divergierende wissenschaftli-
che Auffassungen von der Objektivitätskonzeption vertreten werden (kön-
nen), folgt nicht, dass alle Auffassungen richtig sind. Ungeachtet solcher
(rechts-)wissenschaftlichen Divergenzen besteht immerhin noch die Mög-
lichkeit, so präzis und klar wie möglich die vertretene Konzeption darzu-
stellen. Die Präzisierung und Klarheit der Darstellung vermögen zwar
nicht die Meinungsverschiedenheit zu unterbinden, aber sie verdeutlichen
die Argumente und Begriffe, auf welche sich die vertretene Konzeption
stützt.

Die betreffende Konzeption von Objektivität im Recht weist zwei As-
pekte auf: den ontologischen und den epistemischen. Der ontologische
Aspekt bezieht sich auf die Konstituierungs- und Existenzweise von
Rechtsentitäten, der epistemische Aspekt indes auf die (wahre) Erkenntnis
derartiger Entitäten. Die ontologischen und epistemischen Fragen erwei-
sen sich als die grundlegenden Fragen einer Untersuchung zur Objektivi-
tät im Recht.2

Eine rechtsphilosophische Untersuchung, die auf die Erläuterung der
Grundentitäten des Rechts abzielt, stellt sich als rechtsontologische Unter-
suchung dar. Welche wären dann die Grundentitäten des Rechts? Dafür
ist die Rechtsnorm gewiss eine aussichtsreiche Kandidatin. Robert Alexy
zufolge sei der Begriff der Norm einer der Grundbegriffe der Jurisprudenz,
wenn nicht sogar der Grundbegriff dieser Wissenschaft überhaupt.3 Aber
wenn die Grundentität des Rechts die Norm, also das rechtliche Sollen, ist,
an welcher Objektivitätskonzeption orientiert sich ein Rechtstheoretiker,

1 Adomeit, Objektivität im Recht, S. 263.
2 Siehe Kramer, Objectivity and the Rule of Law; Leiter, Law and Objectivity.
3 Vgl. Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 49.
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der Objektivität in der tatsächlichen Verwirklichung von Rechtsnormen
aufzufinden anstrebt? Er vertritt eine Objektivitätskonzeption betreffend
die objektive Existenz von Rechtstatsachen, d.h. von Tatsachen, die durch
die Anwendung und Befolgung von Rechtsnormen zustande kommen. In-
sofern zeigt sich die Rechtstatsache neben der Rechtsnorm als eine weitere
Grundentität in einer Ontologie des Rechts. Somit wird die Rechtsnorm
nicht mehr als alleinige Grundentität des Rechts angesehen.

Die Rechtstatsache ist eine geeignete Kandidatin für die Grundentität
des Rechts. Denn die positivrechtliche Realität, die der spezifischen Tat-
sächlichkeit eines geltenden Rechtssystems entspricht, besteht in der Set-
zung, Anwendung und Befolgung von Rechtsnormen sowie in der Sank-
tionierung ihrer Nichtbefolgung. Gerade dadurch kommen die Rechtstat-
sachen zustande, die die Rechtstatsächlichkeit ausmachen. Der Begriff der
Rechtstatsache, der als Grundentität des Rechts neben dem Begriff der
Rechtsnorm steht, ist für die Untersuchung der Rechtstatsächlichkeit not-
wendig. Denn so wie im Vordergrund der Rechtsnormativität der Begriff
der Rechtsnorm steht, verdient es der Begriff der Rechtstatsache, im Vor-
dergrund der Rechtstatsächlichkeit zu stehen.

Die Rechtstatsache ist der bestehende Sachverhalt, der von der Rechts-
norm als Rechtstatsache qualifiziert wird: Sie ist diejenige Tatsache, der
rechtliche Relevanz zukommt. Die Rechtstatsache ergibt sich aus einer
rechtlichen Gesolltheit und existiert als ein Wirklichkeitszusammenhang,
an dem ein spezifisch rechtlicher Sinn anhaftet. Dass die Rechtstatsache als
eine Grundentität des Rechts gilt, ist mit jeder Rechtstheorie verträglich,
die in sich die positivistische Konzeption von Realität des Rechts einbe-
zieht. Der Begriff der Rechtstatsache ist demnach ein notwendiger Begriff
für die juristische Betrachtung des Rechts als spezifische Tatsächlichkeit,
die sich aus der Normativität des rechtlichen Sollens ergibt.

Insofern tritt das Problem der Tatsächlichkeit des Rechts auf. Es besteht
darin, dass ein geltendes Rechtssystem im Sollensbereich existiert, obgleich
die Setzung, Anwendung und Befolgung ihrer Rechtsnormen im Seins-
bereich stattfinden. Oder anders ausgedrückt: Wenn sich das Recht als
ein soll-geltendes Normensystem konstituiert, wie kann sich das Recht
zugleich als Seins-Tatsache konstituieren? Das Problem der Tatsächlichkeit
des Rechts ist eng an Hans Kelsens Problem der Positivität des Rechts ge-
bunden. Seine Lösung für das Problem der Positivität des Rechts erklärt
sich mit dem Grund der Konstituierung des Rechtlichen. Nach Kelsen
ist die Voraussetzung der Grundnorm die notwendige Bedingung der Er-
kenntnis des objektiven Sollens einer geltenden Rechtsnorm und damit

Einleitung

19

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8563-6



der Geltungsgrund des Rechts.4 Die Anwendung der Kelsen’schen Lösung
auf das Problem der Tatsächlichkeit des Rechts stellt sich als ersten Schritt
zur Erläuterung der Konstituierung von Rechtstatsachen dar. Erforderlich
ist aber noch ein weiterer Schritt, und zwar ein Rückschritt. Denn das
Problem der Positivität des Rechts betrifft die Generierung von Rechtsnor-
mativität, das heißt: wie das subjektive Wollen als objektives rechtliches
Sollen konstituiert wird. Das Problem der Tatsächlichkeit des Rechts wie-
derum betrifft die Konstituierung von Rechtstatsachen, das heißt: wie ein
bloßes Sein durch eine geltende Rechtsnorm als objektives rechtliches
Sein konstituiert wird. Daher besteht die gewichtige Aufgabe einer Unter-
suchung zur Objektivität im Recht darin, die spezifische Konstituierung
des Rechtlichen, und zwar der Rechtsnorm und der Rechtstatsache, zu
klären.

Die vorliegende Untersuchung hat die Konstituierung der Rechtsnorm
und der Rechtstatsache zum Gegenstand. Sie geht von der Prämisse aus,
dass sich die Rechtstatsächlichkeit notwendig aus der Rechtsnormativität
ergibt. Denn die Anwendung wie die Befolgung von Rechtsnormen, wo-
durch die tatsächliche Existenz eines geltenden Rechtssystems bedingt ist,
führt zur Konstituierung von Rechtstatsachen.

Als Grundthese der Untersuchung wird die Parallelitätsthese vertreten.
Sie besagt, dass Rechtsnormativität bzw. Rechtsnormen und Rechtstatsäch-
lichkeit bzw. Rechtstatsachen zueinander parallel sind. Diese parallele
Existenz ist als eine aufeinander nicht-reduzierbare, notwendige Existenz
von rechtlichem Sein und rechtlichem Sollen zu verstehen. Die Rechts-
norm (das rechtliche Sollen) verwirklicht sich durch ihre Anwendung
und/oder Befolgung, wodurch die Rechtstatsache (das rechtliche Sein) zu-
stande kommt.

Dass Rechtstatsachen durch die Anwendung oder Befolgung des Rechts
zustande kommen, deutet auf den primären Charakter der Rechtsnorm
gegenüber der Rechtstatsache hin. Daher soll jegliches wissenschaftliches
Streben, die Rechtstatsächlichkeit zu untersuchen, von der Konstituierung
der Rechtsnormen ausgehen. Infolgedessen ist zunächst die Konstituie-
rung der Rechtsnormativität explizit und objektiv zu behandeln und erst
dann auf die Konstituierung von Rechtstatsachen einzugehen.

Diese vorliegende Untersuchung gliedert sich in zwei Teile. Der erste
Teil ist rein philosophischer Natur und legt der Explikation der Rechts-

4 Siehe dazu Kelsen, Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des
Rechtspositivismus, S. 10 ff. Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Auflage, S. 196 ff.; Kelsen,
Was ist eine Reine Rechtslehre?, S. 615; Kelsen, Vom Geltungsgrund des Rechts.
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tatsächlichkeit metaphysisch-ontologische und sprachlich-philosophische
Bausteine zugrunde. Der zweite Teil stellt die Rechtsnorm und die Rechts-
tatsache in den Mittelpunkt der Untersuchung. Erörtert werden die Begrif-
fe der Rechtsnorm und der Rechtstatsache auf der Grundlage des Rechts-
positivismus Hans Kelsens und des Nichtpositivismus Robert Alexys.

Der Titel der Untersuchung Die Geltung als Tatsache verweist auf das im
Jahr 1997 von Carsten Heidemann veröffentlichte Buch Die Norm als Tat-
sache. Hierbei aber wird auf die soziale bzw. faktische Geltung des Rechts
vom rechtsphilosophischen Standpunkt aus eingegangen. Der Untertitel
Zur Rechtstatsächlichkeit bei Hans Kelsen und Robert Alexy verweist auf die
rechtsphilosophischen Grundlagen der Untersuchung. Vom Standpunkt
des Rechtspositivismus Kelsens und des Nichtpositivismus Alexys wird
die Konstituierung der Rechtsnorm und der Rechtstatsache ausführlich
untersucht.
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